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Newsletter 71 | Wirecard AG 

 

Ehemalige Vorstände zu Schadenersatzzahlung verurteilt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir lassen Ihnen heute neue Informationen im Verfahren Wirecard AG i.I. zukom-

men. 

 

Das Landgericht München hat die drei ehemaligen Vorstandsmitglieder Markus 

Braun, Alexander von Knoop und Susanne Steidl zur Zahlung von insgesamt 140 

Mio. Euro Schadenersatz plus Zinsen verurteilt. Das Gericht geht davon aus, dass 

sie bei der Vergabe eines Kredites und bei der Zeichnung von Schuldverschreibun-

gen mindestens fahrlässig gehandelt haben und deswegen für den entstandenen 

Schaden haften müssen. Das Gericht sieht eine klare Verantwortung bei den drei 

Vorstandsmitgliedern, weil der Kredit nicht besichert gewesen sei und es vor der 

Zeichnung der Schuldverschreibungen keine gründliche finanzielle Prüfung gege-

ben habe. Bei Markus Braun und Alexander von Knoop leitete das Gericht die Ver-

antwortlichkeit direkt aus ihren Zuständigkeiten innerhalb des Vorstandes ab. Bei 

der Produktvorständin Susanne Steidl argumentierte das Gericht, sie hätte misstrau-

isch werden müssen. Geklagt hatte der Insolvenzverwalter über das Vermögen der 

Wirecard AG, Rechtsanwalt Michael Jaffé. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, 

wir gehen davon aus, dass das Verfahren in die 2. Instanz gehen wird. 

 

Der ehemalige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Klestil haftet aller-

dings nach Ansicht des Gerichts nicht. Zwar sah das Gericht bei ihm eine Verlet-

zung seiner Aufsichtspflichten, das führe aber im konkreten Fall nicht zu einer Haf-

tung; weil der Vorstand sich bereits in der Vergangenheit nicht an Vorgaben des 

Aufsichtsrates gehalten habe, sei nach Ansicht des Gerichts nicht sicher, ob Maß-

nahmen des Aufsichtsrates in den beiden Fällen etwas bewirkt hätten. 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder in-

fo@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 05.09.2024 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält eine Aktie und eine Anleihe der Wirecard AG! 

 

 

 


